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Dieses nsutiu bestand noch nicht Jahre lang; aber als Saat Christi hat L£S  L£S die rde eIiruc. Und
30808  =| hat dieser Klerus der nach menschlicher Voraus-sian Beginn £11NeI Entfaltung, die großartig werden

sollte; ein unermeßliches Arbeitsfeld bot ich sCe1NEeEN S1C. den Verfolgungen und mwälzungen, die se1it
Eifer:; e5s Tauchie ı1ne große ahl VO  - Ordensirauen mehr als Jahren einander gefolgt Sind Zzugrunde
VO  - ungewöhnlichem Wert und UU  — ıeien ıch auf gehen MUuSSeN, sich entfaltet un! Blüten un Früchte
Nen C  ag sieben Dpfer dem imme]l d. un getragen; kürzlich 1st hına die bischöfliche Hierar-
IUr Opfer! pfer, die der Kirche Christi 1N€e er/Mliche hie eingesetzt worden; und ihrem Schoße euchte
rnie einzubringen versprechen gleichsam als Widerschein des Blutes der ärtyrer, der
Sie ber hatten die große TUC.  el des Opfertodes, Purpur 1Nnes Kirchenfürsten, der VO:  b S€ an
die unbesiegbare Autorität des Blutszeugnisses begriffen. Volk m1t Jubel empfangen worden 1st
Und auf ihre else, gelehrt der ungelehrt hatten C  P S Vereint miıt dem lut Christi schreit das lut der MAärT-
auch die ingeborenen untier den Märtyrern und beson- tvrer lauter als das Jut elis ZU]l ımme e]: wie
ders jene ünglinge verstanden, VOI denen das aposto- Weihrauch mit sußem uft VOI das Angesicht des
lische Leben mit den weiltesien und unstigsten Perspek- Herrn, 183301 die CGnade des aters der Lichter und der
t1ven ifen liegen schien Erbarmungen auf die unermeßliche chinesische rde her-
offnungsschwere Ahren, schlenen die Erstlinge des abzurufen Als Vorzeichen VO  —_ dieser erteilen Wir uch
Klerus ihres aterlandes werden Zu sollen Die Ahren allen, geliebte Söhne und Töchter, AUS vollem Herzen
sSind gemäht worden, ıhr Iut hat den en getränkt Unseren apostolischen Segen

Der Papst über die Rolle des Kırchenrechts E kirchlichen Leben

Der Heilige aler plleg alljährlich ZUr Eröfinung des Zwecke der Sorge die Seele Tem! Er trıtt für die
erichts}ahres der eiligen Rolta, des höchsten ordent- reinliche Scheidung zwıischen den beiden Foren, dem
lichen kirchlichen Appellationsgerichtshofes, ine An- des (GGewissens und dem der außeren Ordnung des recht-
sprache (1} seine Mitglieder halten, In der sich ZUu lich-sozialen Lebens 3081 1ese Tendenz zl einer genquen
den Fragen des kirchlichen Rechtslebens außert Die Unterscheidung der beiden Bereiche 1st bis
Ansprachen des Jahres 1944 und 1945 enthielten wichtige gewissen ral berechtigt soweit namlich die Orge für
grundsätzliche Ausführungen über stiaals- und rechts- die Seelen N1C. eigentlichen mte des Richters und
theoretische Fragen. Mitarbeiter bei der usübung der Justiz 1 sSiren-
1944 sprach der apDs uber das Ziel, das die Bem  ühun-- gen Sinne gehört Aber ware anderseits verhäng-
gen a  er, die ich mit kirchlichen Eheprozessen efas- nısvoller Irrtum, wollte IO behaupten, daß s1ie im letz-
SEenNn, en sollten namlich die Auffindung der Wahr- ien un entscheidenden Sinne nicht Dienste der See-
ıel und die Wiederherstellung der Rechte der ProzeßBß- len tünden Das würde darauf hinauslaufen, daß bei
teilnehmer. Dabei kam auch auf die O  e€e, die das der usübung der kirchlichen Gerichtsbarkeit außerhalb

des Zweckes und der Einheit des irkens tünden, dasKirchenrecht im en der Kirche spielt, zu sprechen.
Er tiührte dazu Grundsätzlichem aus: der Kirche als göttlicher Einrichtung eigentümlich ist;
„Der Eheprozeß VOT dem kirc  ichen Forum ist eine S1e dann wWIie Glieder eines Leibes, die sich N1IC
un.  10 des Rechtslebens der Kirche In Nserer NzyYk- mehr das Ganze einfügen un: ihr Wirken dem Zwecke
lika über den mystischen Leib Christi en Wir dar- des qganzen Organismus N1IC. mehr unterwerfen un:
gelegt daß die sogenannte Rechtskirche ‚Warl göttlichen l1lens machen wollten
Ursprunges, aber nN1IC. die Nn Kirche ist daß viel- Das Rechtsleben und insbesondere die Rechtssprechung
mehr gleichsam 190008 den Leib repräsentiert der VO hat nichts VO Ne Olchen Ordnung und Unterordnung
Geiste, VO Heiligen Geiste, und S@e1INeT Na: fü  hten Ja wird VO  > ihr befruchtet und gefördert
belebt werden muß In derselben Enzyklika en WIT Sie sichert ihr die notwendige des Blickes und
ber auch auseinandergelegt daß die N: Kirche der Entscheidungen Ja, während die einseitige ichter-
ıhrem Leib und ihrer Seele nach was die Teilnahme liche Tätigkeıt sich die Ne'’ übertrie-
den Gütern un dem aus nen herfließenden utzen benen Formalismus birgt, ist die OTrge für die Seelen C

angeht ausschließlich Heile der Seele gegründet ist Gegengewicht, indem 1M Gewissen immer den Grund-
nach dem oritie des Apostels ‚„‚Omnia vestra unt atz wach hält „Leges pPropter omi1ines, et NO  - homines
amı 1st die höhere Eiınheit und das letzte jel ange- propter leges
zel1g auf die das N rechtliche en uUun! alle echts- Wir en bei Ne anderen Gelegenheit ja schon be-
funktionen der Kirche hinzielen Daraus olg daß merkt daß dort der Buchstabe des setzes ein Hin-
ich uch bei der usübung dieser Tätigkeit der Wille, dernis für die Auffindung der ahrnhnel und der CGerech-
das Denken un es gewöhnliche Tun auf das e1gen?- tigkeit ıst, der Rekurs auf den Gesetzgeber 1IHIMNer mÖg-

Llich Se1InNn mußV iel der Kirche, nämlich das Heil der Seelen rich-
ten mMu. m1T anderen Worten das letzte Ziel das Im übrigen verlel der Gedanke, dem Endziel der

Kirche dienen, allen, die ihrem richterlichen WIT-höchste Prinziıp un:; die übergreifende Einheit ist nichts
anderes als die OTIge für die Seelen Sie wWwWaäar der Inhalt ken teilnehmen, die notwendige Unabhängigkeit un:

Selbständigkeit gegenüber der bürgerlichen richterlichendes ganzen irkens Christi auf dieser Erde un: Wäal

un! 1st der Inhalt des andelns der Kirche Gewalt Wischen der Kirche un dem aa besteht wie
Aber der urls der als olcher NUur auf das reine ec wWIT uUunNnseIiIel Enzyklika über den mystischen Leib
un-: die strenge Gerechtigkeit sieht Ze1g ıch gewöhn- Christiı festgestellt aben, ein tiefgehender Unterschied
ıch gewissermaßen instinktiv dem Gedanken und dem obwohl sS1e vollsten Sinne des Oorles -o11-
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ihre Wirken di beharrliche Entschlossenheit, auf demsiche-P e Kirch at
göttlichen TSprun- Ien Wege der Wahrheit und des Rechtes ortzuschreiten

und gö  C.  er Prägung,er hat S auch in ihrem Sie bewahrt einerseits VOT jeder schwächlichen Nach-
Rechtsleben Aur ihr eigentümlichen Zug Sie ist qglebigkeit die ungeoräneten Forderungen der Lel-
bis die etzten Konsequenzen auf höhere, überirdische, denschaft un andererseits VOI ungerechtfertigten
g® Gedanken und utier orlenüert er kann al starren Unbeugsamkeit Das Heil der Seelen hat als
die Behauptung mancher eute, daß das Ideal der Praxis oberste un absolut sichere Regel das Gesetz un!: den
kirchlicher Rechtssprechung ine möglichst vollkommene Willen Gottes ÄAn dieses se Gesetz, diesen Willen “ar

Angleichung un Übereinstimmung mit der bürger- es, wird iıch auch eine riıchterliche Tätigkeit die
lichen Rechtsorganisation sel Nn1ıC NUur als ine Lehr- sich EW i1st kein anderes jiel als das der Kirche S
meinung ansehen, sondern muß sie aQus verschiedenen aben, mi1t Festigkeit bei der Lösung der ihr vorliegenden
Gründen als <  e112€e] Irrtum bezeichnen Das schließt N1C besonderen ale halten el S1e S1e uch Ne
US, S1e aQus dem wahren Fortschritt der Kechts- höheren Trdnung das, Was ihre Grundregel 1n ihrem
wissenschalit auch unter diesem Gesichtspunkt großen eigenen Bereiche WAaTl, bestätigt nämlich den Dienst
Vorteil ziehen kann der ahrheit und die Verwirklichung der Wahrheit 1

Herausarbeiten des wahren Tatbestandes und derEndlich verlel der Gedanke, mit der höheren Einheit
der Kirche verbunden und ihrem Ochsien Ziele, dem Anwendung des Gesetzes und des 2enNs €es
Heil der eelen unterworien sein, dem richterlichen auf diesen.

Der Papst .  ber den nterschied zwıschen kırchlicher un staatlıcher Gewalt
Oktober 1945 sprach der Heilige Vatlter anlaBlich Die. wendigen kollektiven Instinktes

rderEröffnung des erichtsjahres der eiligen ola über mMacC
das Wesen und den Ursprung der richterlichen Gewalt Wäre s wohl denkbar, annlıche irrtümliche ge-
in aa und Kirche: walttätige Rechtsauffassungen den Ursprung des Ich-
Verschiedene Lehren über das Wesen der siaallichen lichen Rechts begründet und auf die kirchliche £er11CcChHis-
Gewalt hätten influß gewinnen können? Das konnte R  EDie rıchterliche Gewalt ist eın wesentlicher eil un und kann nicht staände Widerspruc mit der
1nNne notwendige Funktion der Gewalt der weıl oll- atur der zialen Gewalt der Kirche, WIr gleich
kommenen Gesellschaften der kirchlichen und der aat- sehen werden.
lichen Deshalb ist die Frage nach dem Ursprung der rich- Dieser fundamentalen orderung genügt aber auch
terlichen Gewalt 1deNnÜsC. mit der nach dem Ursprung keineswegs die zweite Auffassung der staatlichen Ge-
der Gewalt allgemeinen Aber gerade deshalb hat walt, die als „Autoritarismus bezeichnet werden kann,
geglaubt noch andere tiefere Ahnlichkeiten (zwischen da sS1e die Bürger VO  -} jedem Einfluß und jeder WITK-
den ewalten 21 vollkommenen Gesellschaften) auf- Teilnahme bei der Bildung des sozialen illens
zeigen ZUuU können Eigentümlicherweise en ich An- aussc  eßt Dieses System trennt die ation wei
hänger ganz verschiedener moderner Auffassungen Kategorien, die der Herrschenden und die der He-
VO Ursprung der staatlıchen Gewalt ZUr Bekräftigung herrschten, deren Beziehungen unter der Herrschaft

der aCcC 1e1N mechanische werden oder sich aufund Stützung ihrer Meinungen auf eine angebliche
\hnlichkeit mit der kirchlichen Gewalt berufen, und I6 biologische nNniersche dungen gründen
wWwäar sowohl Vertreter des 50G „Totalitarismus und Wer S1ie Nu  - nicht daß auf solche Weise die wahre
„Autoritarismus als auch ihres Gegenpols, der atiur der Staatsgewalt zulilleis umgekehrt WIT: Die
dernen Demokratie Aber in Wirklichkei stehen Staatsgewalt muß ich selbst und ihrer  &‘ Betätigung

instreben, daß der aa 1ıne wahre Gemeinschaftdiese behaupteten elileren Ahnlichkeiten keinem der
drei Fälle: eine kurze Prüfung wird das leicht nach- Sel, innigst geeint im etzten ıel dem Gemeinwohl
weısen ber in diesem System wird der Begriff des
Es ist unbestreitbar ine Lebensnotwendigkeit für jede 1S un offenbart sich klar als ein truge-
menschliche Gesellschaft für die Kirche wWI1e für den risches Mäntelchen für das einseitige Interesse der
Staat die Einheit der Verschiedenheit ihrer Glieder herrschenden Klasse, daß eln zügelloser gesetzgeberi-
dauernd zZz.u wahren Nun kann aber der „Totalitaris- scher „Dynamismus jede Rechtssicherheit ausschließ
IMNUus esem Erfordernis niemals Genüge eisten und SO ein grundlegendes Element jeder wahren rich-
gibt der staatlichen Gewalt 1Ne ungebührliche Aus- terlichen Ordnung unterdrückt.
dehnung, esiimm un: umschreibt die Betätigung auf Niemals könnte eın Oolcher alscher Dynamismus 1n dert

Kirche die wesentlihen Rechte unterdrücken und VOe[l[-allen Geb  eten nach Inhalt un: Form un:! pre O

jedes legitime Eigenleben das persönliche, Ortliıche kehren, die den einzelnen physischen un: juristischen
un! berufliche unter den Stempel der Nation der Personen zuerkannt ind Die kirchliche Gewalt hat

nichtsRasse der der Klasse in 1N€e mechanische nheit oder rTer Natur nach mit diesem „Autoritarısmus
Kollektivität gemein, dem deshalb in keinem Punkte 110€ Beziehung
Wir haben schon uUuNsSeTeTr Radiobotschaft VO  — Weih- ZUr hierarchischen Verfassung der Kirche zuerkannt
nachten 1942 die traurigen Folgen aufgezeigt, die be- werden kann.
SONders für die richtierliche Gewalt aus dieser Men- Fs bleibt noch das dritte System, die demokratisch
alität un Praxis ch ergeben, die die Gleichheit aller Form der staalliıchen Gewalt, ZuUu untersuchen, in der
VOT dem Gesetze unterdrückt und die Gerichtsurteile manche eine eNgeTE Verwandtschaift mit der Vertfas-
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